
1594 Juli 8. A

ABSCHIED DER [AM 26 . JUNI 1594 BEGONNENEN] JAHRRECHNUNGIN
BADEN1

EA V 1 , 1406 Art . 37

"Wir von Stätt unnd Landen der Acht Orten [ ZH, LU, UR, SZ , UW, ZG, GL
AP] , dennen die herschafft Rheynegg und dass Rheynthall Zuo gehörig,
Unnser Aydtgnoschafft Räth und Sandtbotten Nämlich . . . Disser Zeit
auss bevelch Unnd Vollem gwalt unnser herren Unnd Obern auff dem Tag
der Jahrrechnung Zue Baden im Ergew Versambt . Bekhennendt . . . hiemit .
Nachdem . . . Walther Zef [ f ] el Von Urj Unser [ von 1590 - 1592 ] gewessner
Landtvogt Jm Rhynthall auff der Jahrrechnung so . . . [1591 ] alhie Zue
Baden gehalten worden , Von Unsern herren Obern Rathsgesandten ein Ab
scheydt etlicher Articlen [ über Gerichtsfragenaussgebracht , Weill
aber dieselbigen Articul , gegen dess hochwürdigen . . . Abbtes dess
Godtshaus St . Gallen [ Joachim Opser ] . . . [ der ] habenden Sprüchen Unnd
Verträgen , etwass Ungleich gewesen , Unnd solches Unnser herren gsand-

C
ten auff fehrndriger alhie gehaltner Jahrrechnung [ 1593 ] fürkhommen
haben , dieselbigen mir Johann von Hamen [ =von Heim ] Landtamman [ und
derzeitiger Tagsatzungsgesandter von] . . . Appenzell in bevelch ** geben
unnd dahin bewilliget , dass Jhr Fürstl . Gn . Gesandten Unnd Jch , mit
sambt Unserem Landtvogt [Hans Ulrich ] unnd Landtschriber [Hans Jakob
Kyd ?] im Rheynthall auff gelegne Zeit Unns Zuesammen Verfüegen , Unnd
Unns in solchen articlen ersehen sollent , Unnd dan dieselbigen mit
unnd gegen ainanderen Zue Vor auffgerichten Öffnungen , Sprüchen Unnd
Verträgen erleütern Unnd dieselbigen auff Unnser herren Unnd Obern,
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oder Unns als Jhre gsandten guethaissen Verglaichen . Als seindt hier-

auff die . . . Weysen herren auff den . . . [ 27 . April 1594 ] Zue Ror-

schach , Zusamen khommen , Namblichen von Unnser herren unnd Oberen we¬

gen , Vorgemelter Unnser Mit Rath Johannes Von hämmen unnd Unnser Land¬

vogt Jm Rheynthall , Hanns Ulrich dess Rathss Zue Schweytz , Unnd danne

Jn Nammen Jhr Fürstl . G. David Stauder Von Winckhelbach [ =Studer von

Winkelbach ] Zue Boibach . . . [ Landes ] hoffmaister [ Johann ] Jerg Jonas

[von Buch ] beeder Rechten Dr . Unnd Cantzier dess Gottshauss St . Gal¬

len , [ Johann ] Jerg Rinckh Von Baldenstein [äbtisch - st . gallischer

Ober - ] Vogt Zue Rorschach , Unnd Georg Christoph Giel von Gielsperg [äb-

tisch - st . gallischer Ober - ] Vogt . . . [ der Herrschaft ] Rosenberg welche

dan solche Articul für sich genommen sich darinnen ersächen , Unnd Vol-

gents aussgefallen Unnser herren Unnd Oberen disere erleüterung hier¬

über gethon . Namblichen dass der Erste Articul desselbigen Abschydts

Von Unnseren herren Unnd Oberen Unnd einem H . von St . Gallen , wol Zue

bewilligen Unnd anzuenemmen seye . Welcher also lautet , so sich begebe,

dass etliche misshandlete Arme leüth Zue Rheynegg , Altstetten , oder am

Oberen Riedt [ =Oberriet ] , diebstahls Unnd anderer Sachen halb , gefan¬

gen wurden , Unnd soviel bekhanndten , dass ein Landtvogt ein Gricht  lie¬

ber Sie besambien , Unnd ein Urthell ergehen lassen müesste , Unnd aber

dass leben nit verschuldt , sonder am Brangen , oder mit Ruote , ausszue-

schwingen Verdientt hetten , da sollen hiefüran Unnsere Landtvögt al¬

lein an dem Gericht , aida dieselbigen gefangen Zue rechtfertigen gre¬

vait haben , Unnd dass hiefür Zue solchem khain hochgericht mehr ge-

samblett , damit solcher Uncosten abgeschafft Unnd erspart bleiben mö¬

ge . Doch mit denen Zuegesetzten Worten , dass solcher Malefitzischer

Sachen berechtigung , solle dem Gottshauss St : Gallen , ohne Costen,

Unnd schaden beschehen , Unnd auch anderen Sprüchen Unnd Verträgen Unnd

Öffnungen , Jn ander weeg einichen abbruch gespüren , aber an dem Ober-

riedt , soll dass Gottshauss St . Gallen , Von wegen dess Malefitz Zue

dem Achten thaill am Costen angelegt werden , Jnansächung dass die

hochobrigkhaitt daselbst , dem Gottshaus auch Zue dem Achten thaill

Zuegehörig ist , wass aber dass leben antreffen möge , Unnd Unnsere

Landtvögt so vil hinder denselbigen befunden , dass Sie dass leben Ver-

würckt , so sollen Sie wie von alterher dass hochgericht darzue beruof-

fen Unnd besambien , Unnd das Recht  lieber Sie ergehen lassen , Für den

Anderen Articul ist derselbig dahin erleütert , dass aller Obrigkhait-

ten Jm Rheynthal Ambtleüth , sollen Je noch gestalt der Sachen mit ge¬

meinem Rath dahin Jeder Zeit sehen Unnd handlen , dass die buessen mit

geringistem Costen so Jmmer seyn khan , mit oder ohne Gericht Je nach

gestalt eines Jeden handelss einzogen , Unnd Verricht werden Unnd Jedem

Thaill sein gepür darvon ervolge , Unnd das Unnothwendig fressen Unnd

sauff en , hierinnen Vermitten pleib . Wass dan Zum dritten die Malefizi-
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sehe sach belangt , da soll es bej Jedess Ortss Jm Rheynthal Zue Vor

auffgerichten Öffnungen auch Sprüchen Unnd Verträgen endtlich bestehn

Unnd pleiben , Unnd des Gottshauss St . Gallen Ambtleüth , den Landt - Vög-

ten Unnd Jhren Ambtleüthen , darwider an dem Malefitz einichen Eintrag

Thuen , Unnd sonst Jeder Thaill den anderen , bei seinen Rechten solle

Verpleiben lassen , Unnd alss nun obvermelte herren Verordnete Unnss

solche obeingeführte drei erleüterte Articul auff heütt dato fürge¬

bracht Unnd wir Unns darinnen ersähen , haben wir Unns dieselbigen an-

zuenemmen gefallen lassen , Unnd die auch hierauff Jn Namen Unnser her¬

ren Unnd Obern Ratificirt Unnd bestättet , Jn Crafft Unnd Urkhundt diss

brieffes , der mit dess . . . Landtvogts Zue Baden Jm Ergew Melchior Von

Flüe Ritterss dess Rathss Zue Underwalden [ ob dem Wald] , aignem anhan¬
gendem Jnsigell Jn Nammen Unnser aller besiglet . . . .

LS”

”Das gegenwertige Copia von seinem rechtem wahren an Pergament undt

Jnnsigel ohnversehrtem Originali abgeschriben , collât ionando et aus¬

cultando durchaus gleichlautend befunden worden bezeüg Jch under-
schribner

Actum 3 . . . [ November ] A [16 ] 44.

"EkleüteJiung den. Acht Outen , hievon . dem Landtvogten im Rheynthall anbevohlnet Anti-
cuZn.

1. Wo Uale ^itzlich Unnd Vonleiimbdet ŸeJUohnen im Rheynthall einzogen , Unnd nit am

Zehen , Aondexn allein mit dem P/utngen öden Rueten Zue Atna ^ en , daAA solche

Kecht ^entigung allein ohne hochgenicht , Unnd Von. dem genicht , da den. übelthäten.

engnifäen , doch ohne de & GottAhauAA St : Gallen CoAten AoZle Votigenommen wenden.

2. BueAAcn sollen Von den Amtleüthen mit öden, ohne . . . [Genicht ] Zue venmeidung

CoAtenA Venthadingt wenden.

3 . Mit anderen Male ^itziAch Aachen Aoll man eA halten nach JedeA OntAA Ofänung

Unnd henkhommen, ohne Eintnag den St . GalliAchen Amptleüthen.  "

1) s . EA V 1 , 347 (Nr . 262)
2 ) Die Namen der einzelnen Gesandten : s . Anm. 1 . Stadt und Amt Zug war

durch Kaspar Heinrich vertreten.
3 ) s . ebenda 260 (Nr . 178 ) . Stadt und Amt Zug war nicht durch den hiefür in

Frage kommenden Beat I . Zurlauben vertreten.
4 ) s . ebenda 1403 Art . 18
5 ) s . ebenda 322 (Nr . 235 ) . Tagsatzungsgesandter von Stadt und Amt Zug war

Beat I . Zurlauben.
6) s . ebenda 1420 Art . 157 Pt . 6



7) Diese im November 1644 wohl für den Zuger Stadt - und Amtsrat Beat II.
Zurlauben ausgefertigte Abschrift ist wahrscheinlich in Zusammenhang mit
der am 9 . Dezember 1644 in Altstätten abgehaltenen Konferenz der VIII
Orte ZH, LU, UR, SZ, uw, ZG, GL und AP sowie der Abtei st . Gallen zu se¬
hen , s . EA V 2 , 1334 (Nr . 1049 ) sowie AH 22/146 . Auch an dieser Konfe¬
renz wurde nämlich über die Rechte der VIII reg . Orte und der Abtei St.
Gallen im Rheintal debattiert , s . EA V 2 , 1644 Art . 184 . Stadt und Amt
Zug war in Altstätten allerdings nicht durch Beat II . Zurlauben vertre¬
ten.

Beglaubigte Kopie , mit gleichfalls von der Hand des Kopisten stammen¬
den Oorsualnotizen.
AH 98 , 153 - 156 - Blatt 153 und 156 r  leer
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